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Grameseder und Grillenberger in Anwesenheit des 
Marktrichters Michael Holnsteiner beraten und zur 
Genehmigung vorgelegt worden: 

 

• Nähere Bestimmungen gibt es zur Aufnahme, 
Zudingung, Ledigsprechung sowie zum Verhältnis 
zwischen Lehrling und Meister/Meisterin. 

• Geändert wird die Bestimmung über das 
Mittagmal, das ein neuer Meister seinem 
Lehrmeister geben muss. 

• Der Geldwert eines Pfundes Wachs – ein 
beliebtes Strafgeld – wird neu festgelegt. 

• Ein Schneider muss, wenn er dazu bestimmt wird, 
sein Handwerk bei Verhandlungen nach außen 
vertreten. 

• Es gibt neue Bestimmungen zur Bestrafung von 
Meistern, die zu billig arbeiten und damit anderen 
Kunden abwerben, außerdem für Meister, die bei 
Vorladungen vor das Handwerk nicht erscheinen 
( JFVS ) 

 
5.7.1610 Gregor Händl, Steuereinnehmer in Oberösterreich, 

quittiert den Herren von Sprinzenstein den Erhalt von  
3 ß 9 d Steuer für den Reindlbergerischen Zehent  
( JFVS ) 

 
16.2.1611 Emilie von Sprinzenstein bestimmt Johann Florian in 

ihrem Testament zusammen mit dem Pfleger 
Rinkhammer zum Vormund über seine Brüder. 

 
13.4.1611 Emilie von Sprinzenstein stirbt. Johann Florian befindet 

sich zu diesem Zeitpunkt auf einer Bildungsreise durch 
Frankreich2. 

 
8.7.1611 Korrespondenz um die Plöckinger Lehenbriefe ( JFVS ) 
 
10.7.1611 Verlassenschaftsinventar nach dem Tod des Georg 

Mayers im Hausbach unter der Herrschaft Neuhaus. 
( JAVS ) 

 

 
2 Brief des Pflegers Rinkhammer an den Landeshauptmann FA 
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